
 

 

 

Landessozialgericht 

Niedersachsen-Bremen 

 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

L 11 AS 56/24 

S 22 AS 102/20 Sozialgericht Osnabrück 

Verkündet am 27. Januar 2026 

A., Justizangestellte 

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

In dem Rechtsstreit 

B. 

– Kläger und Berufungskläger – 

Prozessbevollmächtigte: 

 

gegen 

 

 

 

– Beklagter und Berufungsbeklagter – 

hat der 11. Senat des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen auf die mündliche Ver-

handlung vom 27. Januar 2026 in Celle durch den Richter D. – Vorsitzender -, den Richter E. 

und die Richterin Dr. F. sowie den ehrenamtlichen Richter G. und den ehrenamtlichen Richter 

H. für Recht erkannt: 

Der Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Osnabrück vom 19. Januar 2024 sowie 

die Bescheide des Beklagten vom 13. November 2019 in Gestalt des Wider-

spruchsbescheides vom 18. Februar 2020 werden aufgehoben. 

 

Der Beklagte erstattet dem Kläger die notwendigen außergerichtlichen Kosten 

beider Rechtszüge. 

 

Die Revision wird nicht zugelassen. 
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Tatbestand  

Die Beteiligten streiten um die rückwirkende Aufhebung von Leistungen nach dem Sozialge-

setzbuch Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitsuchende – (SGB II) für die Zeit vom 1. Ok-

tober bis 21. Dezember 2018 sowie um die deshalb vom Beklagten erhobenen Erstattungsfor-

derungen i.H.v. insgesamt 2.355,39 Euro. 

 

Der 1988 geborene Kläger absolvierte nach seinem Abitur und nach einem Kulturellen Bil-

dungsjahr in den Jahren 2008 bis 2012 ein Lehramtsstudium im Fach Musik (Abschluss: Ba-

chelor of Arts). Die sich daran anschließenden Studiengänge Master of Education (2012 bis 

2014) sowie Wirtschaftsinformatik (2014 - 2015) brach der Kläger jeweils ab, nach seinen An-

gaben aufgrund seiner psychosomatischen Erkrankung. Von April 2014 bis ca. 2020 bestand 

ein Arbeitsverhältnis als Consultant bei der  in Dortmund, wobei dieses Arbeitsver-

hältnis wegen der seit ca. Mitte 2015 - nach Angaben des Klägers bis heute durchgehend be-

stehenden Arbeitsunfähigkeit seit mindestens ca. Januar 2017 ruhte. Im März 2018 absolvierte 

er eine psychosomatische Reha-Maßnahme. Ein bei der  

gestellter erster Antrag auf Gewährung von Rente wegen teilweiser bzw. voller Erwerbsminde-

rung wurde mit Bescheid vom 20. Mai 2018 abgelehnt (Bl. 111 Verwaltungsakte – VA). Nach 

den Angaben des Klägers im Termin zur mündlichen Verhandlung soll die  auf einen er-

neuten Rentenantrag mittlerweile seit ca. 2022 eine befristete Rente wegen voller Erwerbsmin-

derung gewähren. 

 

Vom 12. Januar 2017 bis 10. Januar 2018 bezog der Kläger von der Bundesagentur für Arbeit 

Arbeitslosengeld (Alg) nach Maßgabe des Sozialgesetzbuches Drittes Buch – Arbeitsförderung 

– (SGB III). Wegen Erschöpfung seines Alg-Anspruchs beantragte er im Januar 2018 beim 

Beklagten die Gewährung von SGB II-Leistungen. Er gab damals an, eine selbstständige Er-

werbstätigkeit in Erwägung zu ziehen, etwa im Bereich Gastronomie, Musik-, Yoga- oder Tanz-

lehrer.  

 

Der Beklagte bewilligte dem Kläger Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II für den Be-

willigungszeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2018 (monatlicher Leistungsbetrag ab Juli 2018: 

796,25 Euro, Bescheid vom 26. Januar 2018, Bl. 78 Verwaltungsakte – VA). Dieser Erstbewil-

ligungsbescheid enthielt allgemeine Hinweise zu den dem Kläger obliegenden Mitwirkungs-

pflichten. Zudem hatte der Kläger bei Antragstellung vom Beklagten das Merkblatt „Wichtige 

Hinweise und Informationen zu Ihren Pflichten, wenn Sie Leistungen des SGB II in Anspruch 

nehmen“ erhalten und dessen Kenntnisnahme mit seiner Unterschrift bestätigt (Bl. 11 VA). In 

dem Merkblatt heißt es auf S. 1 u.a.: „Sie müssen insbesondere sofort mitteilen, wenn Sie eine 

berufliche Tätigkeit - auch als Selbständiger oder mithelfender Familienangehöriger - oder eine 

berufliche oder schulische Ausbildung aufnehmen.“ (Bl. 68 Band II der Gerichtsakte – GA -). 
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Im Zusammenhang mit dem vom Kläger für den Folgebewilligungszeitraum gestellten Weiter-

bewilligungsantrag wurden dem Beklagten Kontoauszüge bekannt, aus denen sich die Zahlung 

von Studiengebühren ergab. Auf entsprechende Nachfrage teilte der Kläger mit, seit dem 1. 

Oktober 2018 an der Universität I. für das Studienfach Mathematik – Bachelor of Science ein-

geschrieben zu sein (Vollzeitstudium, 1. Fachsemester). In der Folgezeit führten die Beteiligten 

Gespräche bzw. einen E-Mail-Verkehr über die erfolgte Immatrikulation und deren Auswirkung 

auf den Leistungsanspruch des Klägers. Zum 21. Dezember 2018 exmatrikulierte der Kläger 

sich. 

 

Mit Schreiben vom 27. März 2019 hörte der Beklagte den Kläger zu einer für die Zeit vom 1. 

Oktober bis 21. Dezember 2018 beabsichtigten Aufhebung der Leistungsbewilligung sowie hie-

raus resultierenden Erstattungsforderungen an. Der Kläger machte daraufhin geltend, mit ei-

nem Mitarbeiter des Beklagten - entweder Herrn J. oder aber Herrn K. - darüber gesprochen zu 

haben, „einiges ausprobieren“ und sehen zu wollen, ob er „noch einmal studieren“ könne. Herr 

J. bzw. Herr K. habe darauf geantwortet, dass „dies kein Problem“ sei, er „nur nicht in Vollzeit 

studieren dürfe“. Die Einschreibung als Student sei nur erfolgt, um Vorlesungen „ausprobieren“ 

zu können. Tatsächlich habe er jedoch „nicht eine einzige Vorlesung besucht (…) und effektiv 

nicht studiert“. Ein Vollzeitstudium habe ihm ferngelegen. Unabhängig davon sei er seit ca. 3,5 

Jahren und somit auch im streitbefangenen Zeitraum durchgängig krankgeschrieben gewesen 

(vgl. im Einzelnen: Schreiben vom 6. April 2019, Bl. 174-176 VA).  

 

Der Beklagte hob daraufhin mit dem im vorliegenden Verfahren streitbefangenen Bescheid vom 

13. November 2019 die Leistungsbewilligung für die Zeit vom 1. Oktober bis 21. Dezember 

2018 vollständig auf und verlangte vom Kläger die Erstattung der in diesem Zeitraum gewährten 

SGB II-Leistungen i.H.v. insgesamt 2.123,33 Euro. Zur Begründung führte er aus, dass durch 

die Aufnahme des Studiums eine wesentliche Änderung der tatsächlichen Verhältnisse i.S.d. § 

48 SGB X eingetreten sei. Als Student sei der Kläger gemäß § 7 Abs. 5 SGB II von SGB II-

Leistungen ausgeschlossen. Er habe es grob fahrlässig unterlassen, diese Änderung mitzutei-

len. Er sei „mit jedem Bescheid“ darauf hingewiesen worden, rechtlich dazu verpflichtet zu sein, 

dem Jobcenter „rechtzeitig jedwede Änderung rechtzeitig mitzuteilen und (…) stets wahrheits-

gemäße und vollständige Angaben machen zu müssen“.  Zwar könne nicht geklärt werden, ob 

er „den Studienplan im Vorfeld mit dem Jobcenter abgesprochen“ habe. Festzuhalten sei je-

doch, dass „weder in der Leister- noch in der Vermittlerakte Unterlagen zu einem möglichen 

Studium zu entnehmen“ seien. Soweit der Kläger geltend gemacht habe, dass er vom Jobcenter 

die Mitteilung erhalten habe, kein Vollzeitstudium absolvieren zu dürfen, sei zu hinterfragen, 

weswegen er sich dann für ein Vollzeitstudium eingeschrieben habe. Es komme nicht darauf 

an, ob Vorlesungen besucht würden. Ausschlaggebend sei, ob Studierende immatrikuliert 
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seien. Keine Einwände gebe es, wenn SGB II-Leistungsbezieher einzelne Vorlesungen an 

Hochschulen besuchten, soweit sie dort nicht immatrikuliert seien (z.B. als Gasthörer). Immat-

rikulierte Studenten hätten dagegen gesetzlich keinen Anspruch auf SGB II-Leistungen, da die-

ser Personenkreis dem Grunde nach Anspruch auf Leistungen nach dem Bundesausbildungs-

förderungsgesetz (BAföG) habe. Der Erstattungsanspruch beruhe auf § 50 SGB X.  

Mit einem weiteren und im vorliegenden Verfahren ebenfalls streitbefangenen Bescheid vom 

13. November 2019 verlangte der Beklagte gemäß § 40 Abs. 2 Nr. 5 SGB II i.V.m. § 335 SGB 

III die Erstattung der in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. November 2018 gezahlten Beiträge zur 

gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung i.H.v. insgesamt 232,06 Euro.  

 

Gegen diese Bescheide legte der Kläger am 5. Dezember 2019 Widerspruch ein und machte 

geltend, nicht grob fahrlässig gehandelt zu haben. Die Auskunft des Beklagten, wonach er „nur 

nicht Vollzeit studieren dürfe“, sei grob fahrlässig, weil die „Fehlinterpretation dieses Satzes“ 

zum streitbefangenen Leistungsentzug geführt habe. Er habe die Information, dass er nicht 

Vollzeit studieren dürfe, weil er „in diesem Falle (noch) arbeitsfähig“ sei, offensichtlich missver-

standen. Er sei lediglich für ein Vollzeitstudium eingeschrieben gewesen, habe jedoch nicht in 

Vollzeit studiert. Trotz seiner durchgehenden Arbeitsunfähigkeit habe er sich weiterhin um seine 

berufliche Wiedereingliederung bemüht und sei „allen Terminen und Fristen ordentlich und 

sorgfältig nachgekommen“. Er habe „in den drei Monaten nicht an einer Vorlesung teilgenom-

men“. Die Hinweise und Formulare des Beklagten hätten keine Information dahingehend ent-

halten, dass ein Studienbeginn anzuzeigen sei.  

 

Diesen Widerspruch wies der Beklagte mit der ergänzenden Begründung zurück, dass der Klä-

ger als immatrikulierter Student dem Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 5 SGB II unterfallen 

sei. Es könne zwar nicht mehr aufgeklärt werden, ob der Kläger – wie von ihm vorgetragen – 

seinen Studienplan im Vorfeld mit dem Jobcenter abgesprochen habe. Festzuhalten sei jedoch, 

dass in den Verwaltungsakten keine Eintragung über die erfolgte Immatrikulation enthalten sei. 

Die Aufnahme des Studiums sei erst auf Nachfrage des Beklagten bekannt geworden. Es liege 

kein Ausnahme-/Sonderfall vor. Auch ändere die Erkrankung des Klägers nichts an seiner Ver-

letzung von Mitwirkungspflichten (Widerspruchsbescheid vom 18. Februar 2020).  

 

Hiergegen hat der Kläger am 16. März 2020 beim Sozialgericht (SG) Osnabrück Klage erhoben 

und geltend gemacht, dass ihm nicht bekannt gewesen sei, dass die Immatrikulation zu einem 

Leistungsausschluss führe. Er habe lediglich ausprobieren wollen, ob er trotz seines Gesund-

heitszustandes ein Studium aufnehmen könne. Durch die Aufnahme eines Studiums habe er 

sich eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt ermöglichen wollen. Dies habe er auch gegenüber den 

Mitarbeitern des Beklagten erklärt. Dort sei ihm mitgeteilt worden, dass er das Jobcenter ledig-

lich informieren müsse, sobald er ein Vollzeitstudium anfange und dem Arbeitsmarkt deshalb 
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nicht mehr zur Verfügung stehe. Dass eine Immatrikulation bereits als Aufnahme eines Vollzeit-

studiums gelte, sei ihm nicht mitgeteilt worden. Die Möglichkeit, ggf. als Gasthörer einzelne 

Vorlesungen zu besuchen, sei ihm nicht bekannt gewesen. Er sei davon ausgegangen, nur 

nach entsprechender Immatrikulation an Vorlesungen teilnehmen zu dürfen. Aufgrund seiner 

gesundheitlichen Situation habe er tatsächlich keinerlei Vorlesungen oder sonstige Veranstal-

tungen an der Universität besucht. Seinen Plan, ein Studium auszuprobieren, habe er mit dem 

Jobcenter abgesprochen. Gleichwohl sei ihm nicht mitgeteilt worden, dass dies zur Einstellung 

der SGB II-Leistungen führen würde. Selbst die Mitarbeiter des Beklagten seien nicht sicher 

gewesen, wie im Falle einer Immatrikulation zu verfahren sei. Dies sei erst durch Rücksprache 

mit der Fachaufsicht geklärt worden. Es sei nicht nachvollziehbar, dass von ihm Kenntnisse 

über die Rechtsfolgen einer Immatrikulation verlangt würden, über die nicht einmal die Mitar-

beiter des Beklagten verfügen würden.  

 

Der Beklagte hat erstinstanzlich nochmals auf die Mitwirkungspflichten des Klägers hingewie-

sen. Dass sich Mitarbeiter des Beklagten zur Klärung „rechtliche Unterstützung aus der Fach-

aufsicht SGB II“ hätten einholen müssen, ändere nichts. Wäre die Immatrikulation bereits im 

Oktober 2018 beim Jobcenter bekannt geworden, wäre es gar nicht erst zu einer Überzahlung 

gekommen.  

 

Das SG hat die Klage durch Gerichtsbescheid vom 19. Januar 2024 abgewiesen, zur Begrün-

dung gemäß § 136 Abs. 3 Sozialgerichtsgesetz (SGG) auf den Widerspruchsbescheid verwie-

sen und ergänzend hat hervorgehoben, dass das vom Kläger aufgenommene Studium dem 

Grunde durch BAföG-Leistungen hätte gefördert werden können. Für den Leistungsausschluss 

nach § 7 Abs. 5 SGB II sie unerheblich, ob das Studium ernsthaft betrieben werde. Der Kläger 

habe seine zum 1. Oktober 2018 erfolgte Immatrikulation nicht zeitnah beim Beklagten ange-

zeigt. Dies stelle sich auch unter Berücksichtigung seiner individuellen Möglichkeiten und seiner 

persönlichen Einsichtsfähigkeit als grob fahrlässig dar. Er sei bereits „mit dem ersten Merkblatt 

und jedem Bescheid“ auf seine Mitwirkungspflichten hingewiesen worden. Es beständen keine 

Zweifel daran, dass der Kläger das Merkblatt, die Bescheide sowie die darin enthaltenen Hin-

weise trotz seiner Erkrankung verstanden habe. Es dürfte jedem – mithin auch dem Kläger – 

eingeleuchtet haben, dass ein Studium eine Veränderung in den maßgeblichen Verhältnissen 

darstelle. Dabei werde von ihm nicht verlangt, dies rechtlich zu bewerten, sondern lediglich, 

diese Veränderung mitzuteilen. Soweit der Kläger behaupte, mit dem Jobcenter über die Mög-

lichkeit eines Studiums gesprochen zu haben, lägen hierüber keine Nachweise vor. Dass die 

Immatrikulation dann tatsächlich stattgefunden habe, habe der Kläger „in jedem Fall nicht mit-

geteilt“. Selbst wenn der Kläger – wie von ihm behauptet – dahingehend beraten worden sein 

sollte, nur ein Vollzeitstudium angeben zu müssen, habe er genau dies unterlassen. Soweit er 
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erst in ein Studium habe „reinschnuppern“ wollen, hätte sich ihm eine Studienberatung aufdrän-

gen müssen, z.B. über die Möglichkeit des Gasthörens.  

 

Mit seiner am 30. Januar 2024 beim Landessozialgericht (LSG) gegen den ihm am 22. Januar 

2024 zugestellten Gerichtsbescheid eingelegten Berufung vertieft der Kläger sein bisheriges 

Vorbringen.  Eine grobe Fahrlässigkeit liege nicht vor. Zudem stellten die Leistungsaufhebung 

und Erstattungsforderung für den Kläger eine unbillige Härte dar, weil ein sog. atypischer Fall 

vorliege. Der Kläger sei zum Zeitpunkt der Immatrikulation bereits langjährig arbeitsunfähig er-

krankt gewesen. Sein Arbeitsverhältnis habe fortbestanden und während des gesamten Zeit-

raums geruht. Obwohl sich der Kläger selbst aufgrund seiner psychischen Beschwerden als 

erwerbsunfähig angesehen habe, sei die Gewährung einer Rente wegen Erwerbsminderung 

von der DRV abgelehnt worden. Bei fortbestehender Arbeitsunfähigkeit und nach Ablehnung 

der Erwerbsminderungsrente habe sich der Kläger einen Überblick über seine Möglichkeiten 

zur Erwerbstätigkeit verschaffen wollen und sich hierzu in den Mathematikstudiengang einge-

schrieben. Er sei jedoch aufgrund der noch bestehenden Arbeitsunfähigkeit gehindert gewesen, 

das Studium ernsthaft zu betreiben – was von ihm auch gar nicht beabsichtigt gewesen sei. 

Seine Situation sei nicht vergleichbar mit einer regulären Studienaufnahme i.S.d § 7 Abs. 5 SGB 

II. Bei seiner Ermessensentscheidung hätte der Beklagte zudem berücksichtigen müssen, dass 

es sich bei dem Mathematikstudium um ein nicht mehr BAföG-förderungsfähiges Zweitstudium 

gehandelt habe, nachdem der Kläger bereits das Lehramtsstudium absolviert habe (2008 bis 

2012; Abschluss: Bachelor of Arts).   

 

Der Kläger beantragt,  

 

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Osnabrück vom 19. Januar 2024 – S 22 AS 

102/20 sowie die Bescheide des Beklagten vom 13. November 2019 in Gestalt des Wi-

derspruchsbescheides vom 18. Februar 2020 aufzuheben.  

 

Der Beklagte beantragt,  

 

 die Berufung zurückzuweisen.  

 

Er bezieht sich zur Begründung auf den Widerspruchsbescheid vom 18. Februar 2020 sowie 

den angefochtenen Gerichtsbescheid.  

 

Der Beklagte hat die dem Kläger bei Antragstellung übergebenen Hinweise und Merkblätter zur 

Gerichtsakte gereicht (Bl. 35-44 Band II GA). Im Termin zur mündlichen Verhandlung ist der 

Kläger persönlich angehört worden. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes, des 
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Ergebnisses der Anhörung des Klägers sowie des übrigen Vorbringens der Beteiligten wird auf 

die den Kläger betreffende Verwaltungsakte des Beklagten sowie die erst- und zweitinstanzli-

che Gerichtsakte verwiesen. Sie sind Gegenstand der mündlichen Verhandlung und Entschei-

dungsfindung gewesen.  

 

 

Entscheidungsgründe  

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulässig und begründet. Die Bescheide des 

Beklagten vom 13. November 2019 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 18. Februar 

2020 erweisen sich als rechtswidrig. Dementsprechend ist der klagabweisende Gerichtsbe-

scheid des SG aufzuheben und der Klage stattzugeben. 

 

Nach § 48 Abs. 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch – Sozialverwaltungsverfahren, Sozi-

aldatenschutz – (SGB X) ist ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung (hier: Bewilligungsbescheid 

vom 26. Januar 2018) mit Wirkung für die Zukunft aufzuheben, soweit in den tatsächlichen oder 

rechtlichen Verhältnissen, die bei seinem Erlass vorgelegen haben, eine wesentliche Änderung 

eingetreten ist. Der Verwaltungsakt ist u.a. dann mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der 

Verhältnisse - also rückwirkend - aufzuheben, wenn der Betroffene einer durch Rechtsvorschrift 

vorgeschriebenen Pflicht zur Mitteilung wesentlicher für ihn nachteiliger Änderungen der Ver-

hältnisse vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht nachgekommen ist. Dies gilt auch, wenn der 

Betroffene wusste oder nicht wusste, weil er die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem 

Maß verletzt hat, dass der sich aus dem Verwaltungsakt ergebende Anspruch kraft Gesetzes 

zum Ruhen gekommen oder ganz oder teilweise weggefallen ist (§ 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und 

4 SGB X i.V.m. § 40 Abs. 2 Nr. 3 SGB II, § 330 Abs. 3 SGB III).  

 

Entgegen der Auffassung des Klägers (vgl. hierzu etwa: Berufungsbegründung des Klägers 

vom 24. April 2024) hatte der Beklagte bei der Aufhebungsentscheidung nach § 48 SGB X kein 

Ermessen auszuüben. Im Rechtskreis des SGB II ergeht eine Entscheidung nach § 48 SGB X 

in den Fällen des § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und 4 SGB X als gebundene Entscheidung (§ 40 

Abs. 2 Nr. 3 SGB II i.V.m. § 330 Abs. 3 SGB III), so dass von vornherein kein Raum für etwaige 

Ermessenserwägungen besteht. 

 

Durch die Immatrikulation des Klägers ist es zwar zu einer wesentlichen Änderung in den tat-

sächlichen Verhältnissen i.S.d. § 48 Abs. 1 Satz 1 SGB X gekommen (nachfolgend 1.), die der 

Kläger unter Verletzung seiner Mitwirkungsobliegenheit beim Beklagten nicht unverzüglich an-

gezeigt hat (nachfolgend 2.). Allerdings erfolgte diese Verletzung der Mitwirkungspflicht nicht 

vorsätzlich oder grob fahrlässig, sondern allenfalls fahrlässig (nachfolgend 3.). 
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1. 

Der Kläger war bei Erstantragstellung im Januar 2018 noch nicht im Studiengang Mathematik 

immatrikuliert, sondern erst ab 1. Oktober 2018 (vgl. hierzu: Immatrikulationsbescheinigung 

vom 19. Dezember 2018, Bl. 152 VA). Somit ist es nach Erlass des Bewilligungsbescheides 

vom 26. Januar 2018 zu einer Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen gekommen.  

 

Diese Änderung war auch rechtlich wesentlich i.S.d. § 48 Abs. 1 Satz 1 SGB X, weil Studenten 

von Leistungen nach dem SGB II weitestgehend ausgeschlossen sind. Dies ergibt sich aus § 7 

Abs. 5 SGB II (in der hier maßgeblichen und vom 29. Dezember 2016 bis 31. Juli 2019 gelten-

den Fassung), der damals wie folgt lautete: „Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des 

Bundesausbildungsförderungsgesetzes dem Grunde nach förderungsfähig ist, haben über die 

Leistungen nach § 27 hinaus keinen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-

halts. Satz 1 gilt auch für Auszubildende, deren Bedarf sich nach § 61 Absatz 2 und 3, § 62 

Absatz 3, § 123 Absatz 1 Nummer 2 und 3 sowie § 124 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 3 des 

Dritten Buches bemisst.“ 

 

Soweit der Kläger für das Mathematik-Studium ab Oktober 2018 aus persönlichen Gründen 

keinen Anspruch auf BAföG-Leistungen gehabt haben sollte (Zweitstudium, vgl. hierzu: § 7 BA-

föG), ist dies für den Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 5 SGB II unerheblich („dem Grunde 

nach förderungsfähig“, vgl. BSG, Urteil vom 1. Juli 2009 – B 4 AS 67/08 R). 

 

Dass der Kläger „nur“ immatrikuliert war, nach seinem Vorbringen aber in der Zeit vom 1. Ok-

tober bis 21. Dezember 2018 keine einzige Lehrveranstaltung besucht hat, steht nach herr-

schender Meinung dem Leistungsausschluss nicht entgegen, weil insoweit allein der Umstand 

der Immatrikulation maßgeblich sein soll (vgl. etwa: BSG, Urteil vom 1. Juli 2009 – B 4 AS 67/08 

R, Rn. 14; BSG, Beschluss vom 2. Dezember 2014 – B 14 AS 261/14 B, Rn. 4; ausführlich 

auch: Valgolio in: Hauck/Noftz, SGB II, Stand: März 2024, § 7 SGB II Rn. 287 mit umfangreichen 

weiteren Nachweisen). Dieser herrschenden Rechtsauffassung folgt der erkennende Senat, 

nicht zuletzt im Interesse der Einheitlichkeit der Rechtsprechung. 

 

2. 

Da es sich bei der zum 1. Oktober 2018 und damit erst nach Erlass des Bewilligungsbescheides 

erfolgten Immatrikulation um eine rechtlich wesentliche Änderung i.S.d. § 48 Abs. 1 Satz 1 SGB 

X handelte (s.o. 1.), war der Kläger gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB X verpflichtet, diese 

Tatsache dem Beklagten unverzüglich mitzuteilen. 

 

Dies ist jedoch nicht erfolgt. Zwar hat der Kläger vorgetragen, seine Absicht, möglicherweise 

ein Studium aufnehmen zu wollen, mit Mitarbeitern des Beklagten - vermutlich mit Herrn J. (vgl. 
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hierzu: Angaben des Klägers in der mündlichen Verhandlung vom 27. Januar 2026) - erörtert 

zu haben. Allerdings hat der Kläger weder in den Gesprächen mit Mitarbeitern des Beklagten 

noch ansonsten konkret mitgeteilt, dass er sich zum 1. Oktober 2018 dann auch tatsächlich für 

ein Vollzeitstudium immatrikuliert hat. Dies war auch nicht Gegenstand der Beratungsgesprä-

che am 14. November und 11. Dezember 2018, in denen laut Aktenvermerken des Beklagten 

ausschließlich über die beabsichtigte Aufnahme einer Tätigkeit als Tanzlehrer gesprochen wor-

den war. Ebenso wenig hat der Kläger, der zu diesem Zeitpunkt bereits als Student immatriku-

liert war, dies in seinem – wiederum die beabsichtigte Tätigkeit als Tanzlehrer betreffenden - 

Schreiben vom 22. Oktober 2018 (Bl. 54 VA „Anhang I“) erwähnt oder konkret mitgeteilt. Dem 

Beklagten wurde die Tatsache der Kläger zum 1. Oktober 2018 Immatrikulation (Vollzeitstudi-

engang Mathematik) vielmehr erstmals im Dezember 2018 bekannt, nämlich auf entsprechende 

Nachfrage beim Kläger. Nach alledem hat der Kläger seine Mitwirkungsobliegenheit nach § 60 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB X verletzt. 

 

3. 

Die Verletzung der Mitwirkungsobliegenheit nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB X erfolgte jedoch 

weder vorsätzlich noch grob fahrlässig. 

 

a. 

Vorsatz liegt nur dann vor, wenn der Betroffene wissentlich und gewollt unrichtige Angaben 

macht (vgl. Schütze, SGB X, 9. Auflage 2020, § 48, Rn. 28). Somit setzt ein Vorsatz i.S.d § 48 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB X voraus, dass dem Betroffenen seine Mitwirkungsobliegenheiten 

bekannt ist, er sich hierüber jedoch vorsätzlich - d.h. mit mindestens bedingtem Vorsatz, also 

mindestens billigend in Kauf nehmend - hinwegsetzt.  

 

Der erkennende Senat konnte sich in dem vorliegend zu entscheidenden besonderen Einzelfall 

nicht die Überzeugung bilden, dass dem Kläger seine unter 2. dargelegte Mitwirkungsobliegen-

heit bekannt war.  

 

Der Kläger hat im Termin zur mündlichen Verhandlung die Frage des Senats verneint, ob ihm 

im Jahr 2018 die Rechtsprechung des BSG sowie die herrschende Rechtsauffassung inhaltlich 

bekannt war, wonach es für den Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 5 SGB II allein auf eine 

etwaige Immatrikulation und nicht etwa auf eine tatsächliche Aufnahme und/oder ein tatsächli-

ches Betreiben des Studiums ankommt. Diese Antwort hält der erkennende Senat aufgrund des 

vom Kläger gewonnenen persönlichen Eindrucks für glaubhaft. Es gibt keine Anhaltspunkte 

dafür, dass der Kläger eine solche (damalige) Unkenntnis wider besseres Wissen wahrheits-

widrig behauptet oder lediglich zielgerichtet vorträgt. So hat der Kläger durchgängig geltend 

gemacht, nur die Aufnahme bzw. Durchführung eines Vollzeitstudiums für meldepflichtig 
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gehalten zu haben und dementsprechend davon ausgegangen zu sein, dass allein eine „vor-

sorgliche“ Immatrikulation (ohne tatsächliche Aufnahme des Studiums) nicht angezeigt werden 

müsse. Auch wenn der genaue Inhalt der damaligen Gespräche zwischen dem Kläger und Mit-

arbeitern des Beklagten nicht mehr ermittelt werden konnte, bestreitet auch der Beklagte nicht, 

dass damals über ein Studium gesprochen wurde (vgl. hierzu etwa: Widerspruchsbescheid vom 

18. Februar 2020, wonach „nicht mehr aufgeklärt werden“ könne, ob der Kläger – wie von ihm 

vorgetragen – seinen Studienplan im Vorfeld mit dem Jobcenter abgesprochen habe). Die et-

waige Aufnahme eines Studiums wurde nach dem glaubhaften Vorbringen des Klägers offen-

sichtlich eher am Rande erörtert, da einerseits zum Zeitpunkt der Gespräche noch kein fester 

Entschluss zur Immatrikulation gefasst worden war und andererseits der Kläger insoweit (noch) 

überhaupt kein „Problembewusstsein“ hatte. Hierzu hat der Kläger im Termin zur mündlichen 

Verhandlung plausibel ausgeführt, dass er sich vielleicht weitere Gedanken gemacht hätte, 

wenn er sich damals unmittelbar nach dem Abitur befunden hätte und ein Erststudium hätte 

aufnehmen wollen. Im Jahr 2018 habe er sich jedoch noch in einem auch weiterhin bestehen-

den (wenn auch ruhenden) Arbeitsverhältnis befunden, habe bereits seit längerem SGB II-

Leistungen bezogen und sei zudem dauerhaft arbeitsunfähig gewesen. 

Dass der Kläger (damals) ausschließlich ein tatsächlich aufgenommenes und auch tatsächlich 

ausgeübtes Vollzeitstudium für leistungserheblich hielt, hat er plausibel und nachvollziehbar 

damit erklärt, dass er bei einem Teilzeitstudium ja weiterhin „arbeitsfähig“ (gemeint: verfügbar) 

gewesen wäre und nur bei einem Vollzeitstudium dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung 

gestanden hätte. Unstreitig ist auch, dass die zuständigen Mitarbeiter des Beklagten zur Klä-

rung der rechtlichen Auswirkungen der zum 1. Oktober 2018 erfolgten Immatrikulation „rechtli-

che Unterstützung aus der Fachaufsicht SGB II“ einholen mussten (vgl. hierzu: Schriftsatz des 

Beklagten vom 27. Mai 2020, Bl. 18 Band I der Gerichtsakte), also dort ebenfalls Unsicherheit 

hinsichtlich der Rechtslage bestand. Dies spricht dagegen, dass dem Kläger die rechtlichen 

Folgen allein einer Immatrikulation (d.h. ohne tatsächliche Aufnahme des Studiums) bekannt 

waren oder sein mussten. Hierfür spricht auch, dass generell - also unabhängig von den Um-

ständen des vorliegenden Einzelfalls - einem „normalen“ Leistungsbezieher die unter 1. darge-

stellte Rechtsauffassung nicht geläufig sein dürfte, wonach der für juristische Laien nur schwer 

verständliche Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 5 SGB II (in dessen lediglich zwei Sätzen die 

Worte „Studium“, „Student“ oder „Immatrikulation“ nicht vorkommen und u.a. auf fünf weitere 

Paragraphen des SGB II und III verwiesen wird) schon allein aufgrund einer Immatrikulation 

greift (vgl. hierzu oben Abschnitt 1.). Dieser Leistungsausschluss erschließt sich für das vom 

Kläger in Aussicht genommene Zweitstudium ebenfalls nicht ohne Weiteres allein aus dem 

Wortlaut des Gesetzes („Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des Bundesausbil-

dungsförderungsgesetzes dem Grunde nach förderungsfähig ist“), sondern zweifelsfrei erst in 

Kenntnis der Rechtsprechung des BSG, wonach der persönliche Ausschlussgrund nach § 7 
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BAföG (grundsätzlich kein BAföG-Anspruch für ein Zweitstudium) dem Leistungsausschluss 

nach § 7 Abs. 5 SGB II nicht entgegensteht (BSG, Urteil vom 1. Juli 2009 – B 4 AS 67/08 R). 

 

Dass der Kläger auch vom Beklagten nicht konkret darauf hingewiesen worden ist, dass bereits 

allein die Immatrikulation zum Leistungsausschluss führt, ist unstreitig. Dieser Umstand bzw. 

diese Kenntnis ergab sich auch für die zuständigen Mitarbeiter des Beklagten offensichtlich erst 

nach einer im Dezember 2018 gehaltenen Rücksprache mit der Fachaufsicht SGB II (vgl. hierzu 

den Vortrag des Klägers sowie den Schriftsatz des Beklagten vom 27. Mai 2020).  

 

Ebenso wenig enthielten die vom Kläger bei Erstantragstellung ausgefüllten Antragsformulare 

Fragen oder Hinweise zu einem etwaigen Studium. Der Kläger hatte somit zuvor keinerlei An-

gaben zu einem etwaigen Studentenstatus abgegeben, so dass er auch keinen Anlass hatte, 

unabhängig von weiteren rechtlichen Überlegungen eine diesbezügliche Änderung unaufgefor-

dert und unverzüglich beim Beklagten anzuzeigen. Ebenso wenig wurde in den dem Kläger bei 

Antragstellung überreichten Hinweisen und Merkblättern (Bl. 35-44 Band II GA) ein Studium 

und/oder eine Immatrikulation erwähnt oder über einen diesbezüglichen Leistungsausschluss 

nach § 7 Abs. 5 SGB II informiert (vgl. zu der im Merkblatt auf S. 1 erwähnten Pflicht, die Auf-

nahme „einer beruflichen oder schulischen Ausbildung“ unverzüglich beim Jobcenter anzuzei-

gen: unten Abschnitt b.). 

 

Nach alledem handelte der Kläger, weil ihm damals seine Pflicht zur Mitteilung der zum 1. Ok-

tober 2018 erfolgten Immatrikulation nicht bekannt war, nicht vorsätzlich i.S.d. § 48 Abs. 1 Satz 

1 SGB X. 

 

b. 

Die Unterlassung der gemäß § 60 SGB I gebotenen Mitteilung über die zum 1. Oktober 2018 

erfolgte Immatrikulation stellt sich im vorliegenden und von besonderen Umständen geprägten 

Einzelfall auch nicht als grob fahrlässig dar. 

 

Hinsichtlich der groben Fahrlässigkeit ist auf die persönliche Urteils- und Kritikfähigkeit, das 

Einsichtsvermögen und das Verhalten des Betroffenen sowie auf die besonderen Umstände 

des Einzelfalls abzustellen (Schütze, a.a.O.). Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Be-

troffene die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt hat (Legaldefinition 

nach § 45 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 SGB X),  

 

Der Kläger hat im Termin zur mündlichen Verhandlung nochmals bestätigt, mit dem für ihn zu-

ständigen Mitarbeiter des Beklagten (soweit erinnerlich: Herrn J.) darüber gesprochen zu ha-

ben, dass er auch die Aufnahme eines Studiums in Erwägung ziehe. Die ihm hierzu gegebene 
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Auskunft habe er dahingehend verstanden, dass nur ein Vollzeitstudium dem weiteren Bezug 

von SGB II-Leistungen entgegenstehe, weil er bei einem Vollzeitstudium nicht mehr der Arbeits-

vermittlung zur Verfügung stehe. Bereits in seinem Widerspruchsschreiben hat der Kläger ein-

geräumt, dass ihm insoweit möglicherweise aber auch eine „Fehlinterpretation dieses Satzes“ 

unterlaufen sein könnte. 

 

Diese Angaben des Klägers hält der erkennende Senat für nachvollziehbar, plausibel und auf-

grund des vom Kläger gewonnenen persönlichen Eindrucks auch für glaubhaft. Es bestehen 

keine Anhaltspunkte dafür, dass dem Kläger im Vorfeld der Immatrikulation seitens des Beklag-

ten mitgeteilt worden sein könnte, dass bereits die Immatrikulation als solche (also unabhängig 

von der tatsächlichen Aufnahme oder Durchführung eines Studiums) anzeigepflichtig ist (s.o. 

Abschnitt a.). Auch die nachfolgend von Mitarbeitern des Beklagten eingeholte „rechtliche Un-

terstützung aus der Fachaufsicht SGB II“ (vgl. hierzu nochmals: Schriftsatz des Beklagten vom 

27. Mai 2020) spricht dafür, dass ein etwaiges Studium eher unter dem Gesichtspunkt der Ver-

fügbarkeit, nicht dagegen vorrangig oder ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des Leis-

tungsausschlusses nach § 7 Abs. 5 SGB II (allein aufgrund der Immatrikulation und unabhängig 

von einer etwaigen tatsächlichen Aufnahme des Studiums) erörtert wurde.  

 

Festzuhalten ist insoweit auch nochmals, dass in den Erstantragsformularen an keiner Stelle 

danach gefragt wurde, ob der Kläger Student sei. Dem Kläger musste sich somit nicht aufdrän-

gen, dass ein solcher bei Antragstellung ausdrücklich abgefragter Umstand sich nachträglich 

geändert hatte.  

 

Soweit in dem dem Kläger bei Antragstellung überreichten Merkblatt auf S. 1 ausgeführt wird, 

dass er die Aufnahme „einer beruflichen Tätigkeit - auch als Selbständiger oder mithelfender 

Familienangehöriger - oder einer beruflichen oder schulischen Ausbildung“ sofort mitteilen 

müsse, ergab sich hieraus für den Kläger hinsichtlich der zum 1. Oktober 2018 erfolgten Immat-

rikulation kein Handlungsbedarf. Zwar dürfte eine Immatrikulation in aller Regel mit der zeitna-

hen Aufnahme des Studiums zusammenfallen, so dass dem Jobcenter bereits die Immatrikula-

tion (als erster Schritt der alsbald beabsichtigten tatsächlichen Aufnahme einer Hochschulaus-

bildung) unverzüglich anzuzeigen ist. Dies gilt auch deshalb, weil nach herrschender Auffas-

sung allein die Immatrikulation (selbst bei tatsächlicher Nichtaufnahme des Studiums) zum Leis-

tungsausschluss nach § 7 Abs. 5 SGB II führt (s.o. Abschnitt 1.). Allerdings lagen beim Kläger 

zahlreiche besondere Umstände des Einzelfalls vor. Er hat - und auch insoweit sind seine An-

gaben aufgrund des vom Senat in der mündlichen Verhandlung gewonnenen persönlichen Ein-

drucks glaubhaft - die Immatrikulation zum 1. Oktober nur „vorläufig“ bzw. „vorsorglich“ vorge-

nommen, um sich - trotz der bereits seit Jahren bestehenden Arbeitsunfähigkeit, trotz seines 

nach wie vor bestehenden Arbeitsverhältnisses, trotz der eigentlich von ihm begehrten 
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Erwerbsminderungsrente und trotz seiner gleichzeitigen Bemühungen um Aufnahme einer selb-

ständigen Tätigkeit als Tanzlehrer - die Möglichkeit des „Ausprobierens“ eines Studiums offen 

zu halten. Den Vortrag des Klägers, wonach ihm im Herbst 2018 insbesondere wegen seiner 

andauernden Arbeitsunfähigkeit ein Vollzeitstudium „ferngelegen“ habe (so: Schreiben vom 6. 

April 2019, Bl. 174-176 VA) erscheint dem Senat nachvollziehbar, plausibel und glaubhaft. Tat-

sächlich hat der Kläger sein Mathematikstudium dann auch nie aufgenommen. 

 

In diesem besonderen Einzelfall und bei gleichzeitiger Unkenntnis der herrschenden Rechts-

auffassung, wonach bereits allein die Immatrikulation (unabhängig von einem tatsächlichen Be-

treiben des Studiums) zum Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 5 SGB II führt, stellt sich das 

Unterlassen einer unverzüglichen Anzeige der bereits zum 1. Oktober 2018 erfolgten Immatri-

kulation für ein tatsächlich nie aufgenommenes Studium nicht als grob fahrlässig i.S.d. § 48 

Abs. 1 Satz 1 SGB X dar. 

 

4. 

Die streitbefangene Leistungsaufhebung kann auch auf § 48 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 SGB X gestützt 

werden, weil dem Kläger - wie bereits in Abschnitt 3. ausgeführt - weder bekannt war noch (im 

Sinne einer groben Fahrlässigkeit) bekannt sein musste, dass allein die Immatrikulation (also 

unabhängig von einer tatsächlichen Aufnahme des Studiums durch Teilnahme an Lehrveran-

staltungen oder sonstige Eingliederung in den universitären Lehrbetrieb) zum Leistungsaus-

schluss nach § 7 Abs. 5 SGB II führt. 

 

5. 

Da sich die streitbefangene Aufhebung der Leistungsbewilligung nach alledem als rechtswidrig 

erweist, war der Berufung stattzugeben. Die beiden Bescheide vom 13. November 2019 über 

die Aufhebung und Erstattung von SGB II-Leistungen bzw. die Erstattung von Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeiträgen (jeweils in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 18. Februar 

2020) unterliegen der Aufhebung.   

 

6. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 SGG.  

 

Gründe für die Zulassung der Revision (§ 160 Abs. 2 SGG) liegen nicht vor.  

 

Hinweis: 

Bei dem vorstehenden Text handelt es sich um das Urteil vom 27. Januar 2026 in der 

Fassung des nach Urteilsverkündung ergangenen Berichtigungsbeschlusses vom 12. 

Februar 2026.  
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Rechtsmittelbelehrung und Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe 

I. Rechtsmittelbelehrung 

Diese Entscheidung kann nur dann mit der Revision angefochten werden, wenn sie nachträg-
lich vom Bundessozialgericht zugelassen wird. Zu diesem Zweck kann die Nichtzulassung der 
Revision durch das Landessozialgericht mit der Beschwerde angefochten werden.  
 
Die Beschwerde ist von einem bei dem Bundessozialgericht zugelassenen Prozessbevoll-
mächtigten innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung schriftlich oder in 
elektronischer Form beim Bundessozialgericht einzulegen. Rechtsanwälte, Behörden oder ju-
ristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öf-
fentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse müssen die Beschwerde als elektroni-
sches Dokument übermitteln (§ 65d Satz 1 Sozialgerichtsgesetz - SGG). Gleiches gilt für die 
nachfolgend unter Nrn. 2 bis 7 genannten Personen und Organisationen (§ 65d Satz 2 SGG). 
Die Beschwerde muss bis zum Ablauf der Monatsfrist beim Bundessozialgericht eingegangen 
sein und die angefochtene Entscheidung bezeichnen. 
 
Anschriften des Bundessozialgerichts: 
bei Brief und Postkarte bei Eilbrief, Paket und Päckchen 
34114 Kassel   Graf-Bernadotte-Platz 5, 34119 Kassel 
Telefax-Nummer:  
0561-3107475 
 
Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments gewahrt, 
das für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und  
 

- von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist oder  

- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 

gem. § 65a Abs. 4 SGG eingereicht wird.  

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und zur qualifi-
zierten elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils gültigen 
Fassung. Informationen hierzu können über das Internetportal des Bundessozialgerichts 
(www.bsg.bund.de) abgerufen werden.  
 
Als Prozessbevollmächtigte sind nur zugelassen 

1. Rechtsanwälte, 

2. Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mit-

gliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum 

Richteramt besitzen, 

3. selbstständige Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer 

Zwecksetzung für ihre Mitglieder, 

4. berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder, 
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5. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse sol-

cher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse 

mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder, 

6. Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessen-

vertretung, die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem Sozialen 

Entschädigungsrecht oder der Menschen mit Behinderungen wesentlich umfassen und 

die unter Berücksichtigung von Art und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitglieder-

kreises die Gewähr für eine sachkundige Prozessvertretung bieten, für ihre Mitglieder, 

7. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in 

den Nrn. 3 bis 6 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person 

ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ih-

rer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Aus-

richtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn die 

Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. 

Die Organisationen zu den Nrn. 3 bis 7 müssen durch Personen mit Befähigung zum Richter-
amt handeln.  
 
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse sowie private Pflegever-
sicherungsunternehmen können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richter-
amt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristi-
scher Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffent-
lichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Ein Beteiligter, der nach 
Maßgabe der Nrn. 1 bis 7 zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.  
 
Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung von ei-
nem zugelassenen Prozessbevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form zu begrün-
den. Rechtsanwälte, Behörden oder juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließ-
lich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse 
müssen die Begründung als elektronisches Dokument übermitteln (§ 65d Satz 1 SGG). Glei-
ches gilt für die oben unter Nrn. 2 bis 7 genannten Personen und Organisationen (§ 65d Satz 
2 SGG). 
 
In der Begründung muss dargelegt werden, dass 

- die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 

- die Entscheidung von einer zu bezeichnenden Entscheidung des Bundessozialge-

richts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des 

Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

- ein zu bezeichnender Verfahrensmangel vorliegt, auf dem die angefochtene Ent-

scheidung beruhen kann. 

Als Verfahrensmangel kann eine Verletzung der §§ 109 und 128 Abs. 1 Satz 1 SGG nicht und 
eine Verletzung des § 103 SGG nur gerügt werden, soweit das Landessozialgericht einem 
Beweisantrag ohne hinreichende Begründung nicht gefolgt ist.  

D. E. Dr. F. 
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II. Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe 

Für das Beschwerdeverfahren gegen die Nichtzulassung der Revision kann ein Beteiligter 
Prozesskostenhilfe zum Zwecke der Beiordnung eines Rechtsanwalts beantragen. 
 
Der Antrag kann von dem Beteiligten persönlich gestellt werden; er ist beim Bundessozialge-
richt schriftlich oder in elektronischer Form einzureichen oder mündlich vor dessen Geschäfts-
stelle zu Protokoll zu erklären. Rechtsanwälte, Behörden oder juristische Personen des öffent-
lichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse müssen den Antrag als elektronisches Dokument übermitteln (§ 65d 
Satz 1 SGG). Gleiches gilt für die oben unter Nrn. 2 bis 7 genannten Personen und Organisa-
tionen (§ 65d Satz 2 SGG). 
 
Dem Antrag sind eine Erklärung des Beteiligten über seine persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse (Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie entspre-
chende Belege beizufügen; hierzu ist der für die Abgabe der Erklärung vorgeschriebene 
Vordruck zu benutzen. Der Vordruck ist kostenfrei bei allen Gerichten erhältlich. Er kann 
auch über das Internetportal des Bundessozialgerichts (www.bsg.bund.de) heruntergeladen 
und ausgedruckt werden.  
 
Falls die Beschwerde nicht schon durch einen zugelassenen Prozessbevollmächtigten einge-
legt ist, müssen der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe und die Erklärung über die 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nebst den Belegen innerhalb der Frist für die 
Einlegung der Beschwerde beim Bundessozialgericht eingegangen sein. Ist dem Beteiligten 
Prozesskostenhilfe bewilligt worden und macht er von seinem Recht, einen Rechtsanwalt zu 
wählen, keinen Gebrauch, wird auf seinen Antrag der beizuordnende Rechtsanwalt vom Bun-
dessozialgericht ausgewählt. 




